
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

27.. Mai1977 Nr~ 3158

Die ~ohmerem~iiadeKütti1~ofen unterbreitet dem Reg~erungsrat

die ~~2nundes Grundstückes GB Nr.~ 81 zur G~nehmi~üng.

Küttigkofen besitzt bereits einen rechtsgültigen allgemeinen Be—

bauungsplan (Zonenplan), welcher mit RRB Nr. 881 vom 23, Februar

19.72~ genehmigt wurde.

Bei der nun vorliegenden Aenderung des allgemeinen Bebauungsplanes

handelt es sich um die Auszonung der GB Nr. 81 in Küttigkofen.

Diese wird aus der Wohnzone entlassen und neu der Landwirtschafts—

zone zugeordnet,

Die öffentliche Auflage erfolg±ö ii d~ Zeit vom 17. März 1977

bis 16. April 1977. Während der ~esdtzlichen Frist wurde keine

Einsprache eingereicht, so dass der-Gemeinderat die Auszonung

von GB Nr, 81. an der Sitzung vom 20. April 1977 aufgrund von

§ 15 des kant, Baugesetzes genehmigt hat.

Gegenüber dem Plan der provisorischen Schutzgebiete entsteht

durch diese Auszonung eine geringfügige Aenderung, die im Plan

korrigiert werden muss,

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt.

Materiell ist noch folgende Bemerkung anzubringen:

Die Abgrenzung des GKPs (generelles Kanalisationsprojekt) ergibt

sich neu gemäss der vorliegenden Bauzonengrenze. Kanalisations—

technisch hat die Auszonung keinen Einfluss auf das Entwässerungs—

system des rechtsgültigen GKPs,

Es wird

beschlossen:

1, Die Abänderung des allgemeinen Bebauungsplanes (Auszonung
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des Grundstückes GB Nr. 81)
wird genehmigt.

der Einwohnergemeinde KUttigkofen

2. Der Plan der provisorischen Schutzgebiete ist an die mit
diesem Beschluss genehmigte Bauzonengrenze anzupassen.

3 Di~ Gemeinde Kütl4gkofen wir4~verhaflen, dem Amt für Raum-
planung bis zual 31.1 Juli 1977~zioch 4• Pläne, wovon]. ~
auf Leinwand aufgezogen, zuzustellen. Die Pläne sind mit dem
Genehmigühgsvenef‘k der Geiheinde zu versöhen.

4. Bestehende Pläne verlieren ihre ReojitaKraft soweit sie mit dem
vorliegenden in Widerspruch stehen.
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Bau-Departement (2) Gr

Kant.~ Hochbauamt (2)

Kant, Tiefbauamt (2)

Amt für Wasserwirtschaft (2), mitKartenaussc~mittB~

Rechtsdienst des Bau—Departementes

Amt für Raumplanung (5), A1~ten~j~en,Plan

Kreishauamt 1, 4500 Solothurn, ~~en,Plaiifolt.sät~~

Amtschreiberei Bucheggberg, 4500 Solothurn, mit 1 en. Plan
foltsäter

Kant. Finanzverwaltung (2)

Sekretariat der Katasterschatzung (2),

Ammannamt der EG, 4571 Küttigkofen

Baukommission der EG, 4571 Küttigkofen, ~tle11,~1ancf~~

Amtsblatt Publikation: Die Abänderung des allgemeinen Bebauungs—

planes (Auszonung des Grundstückes GB Nr. 81) der Einwohnerge—

meinde Küttigkofen wird genehmigt.




